[image: Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Design enthält.]Anzeige vorübergehendes Gaststättengewerbe 

gem. § 2 Abs. 2 Landesgaststättengesetz (LGastG)


[bookmark: Kontrollkästchen9]|_|	mit Sperrzeitverkürzung (§ 8 Abs. 4 LGastG)


	
Verantwortlicher der Bewirtung
(Name, Vorname und evtl. Vereinsname)
	
     

	
Anschrift 
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)
	
     

	
Tel.Nr. / Handy

	
     

	
E-Mail

	
     

	
Anlass/Name der Veranstaltung
	
     

	
|_| Tanzveranstaltung/Disco		|_| Brauchtumsfest		|_| Sportveranstaltung	

|_|      

	
Veranstalter, nur wenn abweichend von o.g. Verantwortlichem
(Name, Vorname, Anschrift)

	
     

	
Zeitraum (Datum und Uhrzeit)

am	     	von	     	bis	      Uhr
am	     	von	     	bis	      Uhr
am	     	von	     	bis	      Uhr
am	     	von	     	bis	      Uhr

	Bitte eine Speise- und/oder Getränkekarte mit dem gastronomischen Angebot einreichen.

	
Veranstaltungsort
(Straße, Haus-Nr. PLZ und Ort)
	
     

[bookmark: Kontrollkästchen3]|_| Gebäude (Angabe Geschoss:     )

|_| Zelt (Größe in m²:     )

[bookmark: Kontrollkästchen5]|_| Stand/Bude

[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|      

	
Geplante Teilnehmerzahl

	
     

	
Sind musikalische Darbietungen geplant?

	
[bookmark: Kontrollkästchen6][bookmark: Kontrollkästchen7]|_| Nein	|_| Ja:	von       bis       Uhr

	
Feuerwehrdienst erforderlich
	
|_| Nein	|_| Ja:	für      




Mit Vorlage dieser Anzeige bestätige ich, dass ich die „Hinweise zum vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes“ gelesen und zur Kenntnis genommen habe. Mir ist bekannt, dass mit der Anzeige keine Genehmigung verbunden ist, und dass ich als Veranstalter für die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich bin.

     _____________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Verantwortlichen der Bewirtung (oder digitale Unterschrift unten)


Datenschutzerklärung
Die mit diesem Anzeigevordruck abgefragten personen-/firmen-/vereinsbezogenen Daten werden aufgrund einer gesetzlichen Grundlage erhoben und verarbeitet. Die Daten sind für die Bearbeitung erforderlich und werden nur für diesen Zweck verarbeitet. Ohne diese Angaben ist eine Bearbeitung des Antrages nicht möglich. Die Verarbeitung der Daten erfolgt gemäß den Bedingend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)




Hinweise zum Betrieb eines vorübergehenden Gaststättengewerbes

Allgemeine Hinweise 

· Um Veranstaltungen mit Beginn der Sperrzeit beenden zu können, sollten evtl. Musikdarbietungen eine Stunde und der Getränkeausschank eine halbe Stunde vor Beginn der Sperrzeit beendet werden.

· Spätestens mit Beginn der Sperrzeit ist die Veranstaltung zu beenden.

· Für den Betrieb eines vorübergehenden Gaststättengewerbes gelten verschiedene Gesetze und Vorschriften. Nachfolgend sind die Wichtigsten genannt (Aufzählung nicht abschließend):
Jugendschutzgesetz
Lebensmittel und Bedarfsgegenstandsgesetz (Lebensmittelrecht)
Nichtraucherschutzgesetz
Immisionsschutzgesetz (Lärmschutz)
TA Lärm BW
Landesbauordnung (Bauordnungsrecht)
Versammlungsstättenverordnung

· Für einen ausreichenden Versicherungsschutz ist zu sorgen. Zur Vermeidung einer persönlichen Haftung des Vorstands oder der Mitarbeiter muss sichergestellt sein, dass rechtzeitig vor der Veranstaltung alle genannten Risiken in ausreichender Höhe in einem wirksamen Versicherungsvertrag einbezogen wurden.

· Für Nachhaltigkeit und Umweltschutz wird darum gebeten, auf Einweg-Geschirr aus Plastik zu verzichten. Besser geeignet wäre die Nutzung von Mehrweggeschirr.

Die Baurechtsbehörde weißt zudem auf folgendes hin:

· Die Baurechtsbehörde führt im Rahmen der Anzeige grundsätzlich keine Vor-Ort-Prüfung der Räumlichkeiten oder der baulichen Eignung durch.

· Es wird davon ausgegangen, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden, solange keine konkreten Hinweise auf Gefährdungen vorliegen.

· Die Baurechtsbehörde behält sich vor, bei konkreten Hinweisen auf Gefährdungen bauaufsichtliche Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Untersagung der Veranstaltung.

Besondere baurechtliche Anforderungen an Gebäude und Zelte:

· Rettungswege müssen in ausreichender Zahl vorhanden, jederzeit frei und nutzbar sein. Die Rettungswege sind zu kennzeichnen.

· Brandschutztechnische Mindestanforderungen sind einzuhalten (z.B. geeignete Feuerlöscheinrichtungen, Rauchableitungen, Alarmierung).

· Dekorationen müssen mindestens aus schwer-entflammbaren Materialien hergestellt sein. Ballons dürfen nur mit nicht brennbaren Gasen gefüllt werden.

· Ab einer Besucherzahl von mehr als 200 Personen handeltes sich regelmäßig um eine Versammlungsstätte im Sinne der Versammlungsstättenverordnung. In diesem Fall gelten erhöhte bauliche, brandschutztechnische und organisatorische Anforderungen, die zwingend einzuhalten sind. Die nach baurechtlichen Vorgaben zulässige Besucherzahl darf nicht überschritten werden.

· Soweit der Veranstalter die Einhaltung einzelner baurechtlicher oder brandschutzrechtlicher Anforderungen nicht selbst beurteilen kann, ist eine Überprüfung durch eine fachkundige Person erforderlich (z.B. Fachkraft für Arbeitssicherheit, Brandschutzbeauftragte/r oder qualifizierte/r Planer/in).

· Bei Zweifeln an der Einhaltung der baurechtlich genannten Anforderungen wird eine entsprechende unverzügliche Rückmeldung an die Baurechtsbehörde erwartet.
Erfolgt keine Rückmeldung, wird davon ausgegangen, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten sind.
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